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Bienenzuchtverein: 


Adresse: An der Kanzel 41, 8046 Graz

Tel. 0316/ 69 58 49 - 1,   Fax 0316/ 69 58 49 - 4

E – Mail : verbandskanzlei@imkerzentrum.at
 Homepage: www.imkerzentrum.at             

Ansuchen um Genehmigung zum Königinnen- und Bienenmaterialverkauf
sowie Besuch von Belegstellen

Imker:

Vor- und Nachname:


Adresse und PLZ/Ort: 

Tel.:

Bezirkshauptmannschaft: 
Standort und Adresse des Bienenstandes (od. Katastralgemeinde mit Grundstücksnummer):


                                                                                                    Bezirkshauptmannschaft


Anzahl der Bienenvölker: 

Ich habe keine Anzeichen einer ansteckenden Brutkrankheit (Faulbrut usw.) bei meinen Bienenvölkern festgestellt und verpflichte mich die dafür notwendigen Futterkranzproben  an die Steirische Imkerschule zu übermitteln.

(Der Antragsteller verpflichtet sich für jeweils 25 Bienenvölker eines Bienenstandes eine Futterkranzprobe einzusenden.)
Gemäß § 21 des Steiermärkischen Bienenzuchtgesetzes imkere ich nur mit der im Landesgesetz zugelassenen Carnica-Rasse.

Eine fachlich exakte Varroareduktion wurde im Herbst des Vorjahres durchgeführt.

Weiters erkläre ich mich damit einverstanden, daß ein Gesundheitswart oder Sachverständiger für Bienenkrankheiten eine Kontrolle zu obigen Punkten in meiner Anwesenheit durchführen kann. 

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben angeführten Angaben.

.........................................................


...............................................

Unterschrift des Imkers





Proben eingegangen - Datum

Achung :  Es sind alle Bienenvölker, die für die Aufzucht und Pflege von Königinnen vorgesehen sind, für die Probeentnahme miteinzubeziehen.

Pro eingesandte Futterkranzprobe sind € 18,00 (inkl. Mwst.) zu entrichten



















































